
 

 

1 von 2 

 

bundeskanzleramt.gv.at 

Dr. Christian Stocker 

Bundeskanzler 

Herrn 

Dr. Walter Rosenkranz 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2026-0.310.383  

Wien, am 9. Juni 2026 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Pracher-Hilander, Kolleginnen und Kollegen haben 

am 9. April 2026 unter der Nr. 5739/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

„Entscheidungsgrundlagen und Prüfung internationaler Empfehlungen bei COVID-19-Maß-

nahmen in Österreich“ an mich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 4: 

1. Wurden COVID-19-Maßnahmen, Empfehlungen oder Vorgaben seitens der WHO, 

des Paul-Ehrlich-Instituts, des Robert-Koch-Instituts oder anderer Stellen in Öster-

reich auf deren inhaltliche Güte hin geprüft, bevor diese als Entscheidungsgrundlage 

für eine bestimmte COVID-19-Maßnahme innerhalb Österreichs dienten?  

a. Falls ja, welche konkreten Empfehlungen oder Vorgaben wurden in Österreich 

umgesetzt?  

b. Falls ja, welche konkreten Empfehlungen oder Vorgaben wurden einer solchen 

inhaltlichen Prüfung unterzogen?  

c. Falls ja, durch wen erfolgte diese inhaltliche Prüfung?  

i. Wie konkret erfolgte diese Prüfung?  
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ii. Existieren hierzu schriftliche Gutachten, Protokolle oder Dokumentationen?  

d. Falls nein, warum wurde nicht eigenverantwortlich geprüft?  

2. Wurden empfohlene Maßnahmen auf die länderspezifischen österreichischen Gege-

benheiten hin angepasst?  

a. Falls ja, welche konkreten Maßnahmen wurden angepasst?  

b. Welche Kriterien oder Faktoren wurden dabei berücksichtigt?  

c. Welche Institutionen oder Expertengremien waren an diesen Anpassungen be-

teiligt?  

d. Falls nein, aus welchen Gründen erfolgte keine Anpassung an die spezifischen 

Gegebenheiten in Österreich?  

3. Erfolgten Entscheidungen über COVID-19-Maßnahmen in Österreich auf interdiszip-

linärer Grundlage?  

a. Falls ja, welche Disziplinen wurden miteinbezogen?  

b. Falls nein, warum basierten die Entscheidungen nicht auf interdisziplinärer 

Grundlage?  

4. Wurden eingeführte COVID-19-Maßnahmen nachträglich auf ihre Wirksamkeit und 

Verhältnismäßigkeit überprüft?  

a. Falls ja, durch welche Institutionen und anhand welcher Kriterien? 

Wie bereits in der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 5672/J vom 3. Ap-

ril 2026 festgehalten, sind Fragen zu den genannten und den jeweiligen Fachministerien 

obliegenden Maßnahmen nach den Bestimmungen des Bundesministeriengesetzes 1986 in 

der nunmehr geltenden Fassung, BGBI. Nr. 10/2025, nicht Gegenstand des Vollzugsberei-

ches meiner Amtsvorgänger und können somit nicht beantwortet werden. Darüber hinaus 

darf erneut darauf hingewiesen werden, dass die durch die Gesamtstaatliche COVID-Krisen-

koordination behandelten Informationen in den jeweiligen GECKO-Reports veröffentlicht 

wurden. 

 

 

Dr. Christian Stocker
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